
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN SCHLOSSPLATZ 1-3 6518

Landkreis Gießen
Die Landrätin
Frau Anita Schneider
Postfach 1 1 07 60
35352 Gießen

EVA GOLDBACH. MDL
Sprecherin für Kommunales. ländlicher
Raum und Petitionen

2 2. OKT. 2018
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN

im Hessischen Landtag
Schlossplatz 1-3
651 83 Wiesbaden

Tel: +49 (611) 350 744
Fax:+49 (611) 350 606

e.goldbach@ltg.hessen.de

Wiesbaden, den 18. Oktober 2018

Ihr Schreiben vom 18.09.2018

Sehr geehrte Frau Landrätin Schneider

der Erhalt und die Sanierung der kommunalen Straßen sind eine originäre kommunale Aufgabe
und dieser Grundsatz soll auch in Zukunft beibehalten werden. Jede staatliche Ebene (Bund
Länder und Kommunen) hat dafür Sorge zu traöpen. ihren Aufgaben nachzukommen und trägt
dafür auch die Finanzverantwortung. Bezogen auf den Straßenbau: Der Bund muss sich um die
Finanzierung der Bundesstraßen kümmern, das Land um die Finanzierung der Landesstraßen
und die Kommunen um die Finanzierung der kommunalen Straßen. Dementsprechend ist die
Möglichkeit, Straßenbeitragssätzungen zu erlassen.. Teil der kommunalen Selbstverwaltung und
Finanzverantwortung. Im Einklang mit der kommunaien Selbstverwaltung ist es aber auch.
wenn die Kommunen sich entscheiden. keine Straßenbeiträge zu erheben und stattdessen einen
Teil ihrer kommunalen Steuereinnahmen für die Sanierung ihrer kommunalen Straßen zu
verwenden. Wir GRÜNE wollen im Einklarlg mit dem Gebot der kommunalen Selbstverwaltung
den Städten und Gemeinden von Landesweite gerade nicht vorschreiben. wie sie die Sanierung
ihrer Straßen finanzieren. Das kann und soll vor Ort entschieden werden. Die Aufgabe des
Landesgesetzgebers besteht darin, einen möglichst großen Entscheidungsspielraum für die
Kommunen zu schaffen.

Im Einklang mit dieser. grundsätzlichen Position und nach der Auswertung einer öffentlichen.
sechsstündigen Anhörung im Hessischen Landtag mit einer Vielzahl von Sachverständigen.
haben sich die regierungstragenden Landtagsfraktionen von CDU und BÜNDIS 90/DIE
GRIJNEN gemeinsam mit der FDP am 25. April 2018 auf ein 5-Punkte-Maßnahmenpaket zur
Anpassung der Straßenbeiträge verständigt, (Jas im /V\ai-Plenum im Landtag beraten und
beschlossen wurde.
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Im Einzelnen umfasst dieses Paket folgende Maßnahmen

l Die Kommunen entscheiden selbst darüber. ob sie Straßenbeiträge erheben wollen
"soll" wird "kann"

aus

2 Auch defizitäre Kommunen sind frei in der Finanzierung ihrer Straßensanierung. Es gibt
künftig keinen Zwang zur Erhebung von Straßenbeiträgen bei Defiziten im Haushalt.

3 Für die Anwohner besteht die Möglichkeit von spürbaren Verbesserungen und
Entlastungen. Die Möglichkeit für Ratenzahlungen wird erheblich verbessert. Anstatt
Ratenzahlungen über maximal fünf Jahre sind nun Ratenzahlungen bis zu 20 Jahre bei
deutlich niedrigeren Zinsen möglich. Damit können individuelle Härten vermieden
werden

4. Kommunen, die wiederkehrende Straßenbeiträge erheben wollen. greifen wir finanziell

unter die Arme. Mit einem einmaligen pauschalisierten Kostenausgleich in Höhe von
20.000 Euro pro Abrechnungsgebiet beteiligt sich das Land an dem damit verbundenen
Verwaltungsaufwand.

5 Wir vereinfachen die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen. Bisher müssen
die Abrechnungsgebiete für die wiederkehrenden Straßenbeiträge durch einen
"funktionalen Zusammenhang" verbunden seine diese Voraussetzung streichen wir. um

beispielsweise zu ermöglichen, ganze Ortsteile zu einem Berechnungsgebiet zusammen
zu fassen.

Während der Gesetzentwurf der SPD erst im Jahr 2019 ohne Übergangsregelung in Kraft treten
würde und den Anliegern mit bereits erlassenen Gebührenbescheiden für die Zahlung von
Straßenbeiträgen keinerlei Unterstützung bietet. hilft die bereits zum Gesetz erhobene Reform
von CDU, BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN und FDP schon mit Wirkung zum 1. Januar 2018 den von
Straßenbeiträgen betroffenen Menschen unmittelbar mit konkreten
U nterstützu rigsi rlaßnah men.

Für weitere Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grü ßen

a

P

q)U

00

Bankverbindung: Nassauische Sparkasse Wiesbaden, l BAN: DE34 51 05001 5 01 1 1 1 45555. BIC: NASSDE55xxx
Sie erreichen uns: Ab Hauptbahnhof mit den Buslinien 4. 12. 14, 27; Haltestelle Dernsches Gelände
oder unter www.gruene-hessen.de


